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Ernennungen.DerStadtrathaternannt:dieBezirksärzteDr.WilhelmZoeller,Dr.OskarKopetzkyv.
Rechtberg,Dr.JakobSkorpil,Dr.FranzSieß,Dr.Adolf
Souczek,Dr .OttoHromatka,Dr .JuliusZwintzundDr .Ludwig
MüllerzuOberbezirksärzten ;dieAkzessistendesZentral-¬
Wahl-undSteuerkatastersHansEichel,FranzHintermayr,
FerdinandLandskron,JosefBergerundFerdinandMüllnerzu
Offizialen,Exekutionsamts-KanzlistAlbrechtSchrufzum
Akzessisten,Praktikantderstädt .GaswerkeKarlRauchzum
Kanzleibeamten,Kanzlist2 .KlasseFranzOdvarkazumKanzlisten
. Klasse.
GefalleneAngestelltederGemeindeWien.InderletztenZeit
habennachstehendeAngestelltederGemeindeWiendenTodauf
demFeldederEhregefunden:LehrerGeorgTrinkl(Fähnrich
imLandw-Inf. Reg.N2 ) ,städt .KanzleigehilfeJosefBreimann
(UnterjägerimLandessch.-Reg.N2II ) ;vondenstädt .Straßen-¬
bahnen:dieSchaffnerRudolfSponer(LandesschützeimLandes¬
schützen-Reg.N2 ) ,JuliusVodicka(KorporalimLandsturm-¬
Reg.Nå) ,JohannFranzVogel(InfanteristimInf.-Reg.N94)
undJosefWissinger(InfanteristimLandw. -Inf. Reg.Nø) ,
WagenführerIgnazSchmid(InfanteristimInf.-Reg.N9) ,Hilfs-¬
arbeiterFranzReiter( InfanteristimLandw.-Inf.Reg.N924),
undHilfsarbeiterFriedrichSchlor(InfanteristimLandw.-Inf.
Reg.N8 ) ;vonderstädt .Stellwagenunternehmang :Schaffner
LudwigOndrak(PionierimPionier-BataillonN2 ) ;vonden
städt .Elektrizitätswerken :Hilfsarbeiter AlbertStorch
( Infanterist imLandst . - Bat .Nø15 )undProfessionistKarl
Zach( InfanteristimLandw. - Inf .Reg .N2 ) ;vom
BrauhaussderStadtWien:HilfsarbeiterFranzRößler(Infan¬
terist imLandw. - Inf .Reg .N914 ) ,vomKaiserJubiläumsspital

DreiwöchentlicheBrotkartenausgabe.LautMitteilungdesMagistra-werden.
tes werdenüber Auftragder . - ö .Statthalterei vonnunandie
BrotkartenimmerfüranenZeitraumvondreiWochenzugleichaus-¬
gegebenwerden.DieerstedreiwöchentlicheAusgabeerfolgtam
10 .JulifürdieZeitvom11 .bis31 .Juli ,dienächsteam31 .MulifürdieZeitvom1 .bis21 .August. . w.- DieHauslisWOhnungenangemeldetund277Wohnungenvermietet.SeitEröff-¬
stensindzufolgeMagistratsverordnungvom5 .Juli1915in

sondernimmereineWochevorher ,alsodasnächstemalam24. Juli
dannam14 .August,4 .September. . w.beidenBrot -undMehl¬

kommissionenabzugeben.-DieBrotkartengeltenauchfernerhin
nurfürdieaufdenselbenverzeichneteWocheundisteinemiß¬
bräuchlicheVerwendungderBrotkarteeinerabgelaufenenoder
nochnichtbegonnenenWocheunstatthaftundstrafbar .-Der
MagistrathatindieserAngelegenheitfolgendeVerordnungerlas-¬sen:Die. -ö.StatthaltereihatmitdemErlassevom1 .Juli1915

angeordnet,daßdieBrot-undMehlausweise(Brotkarten)fürdie
14 . ,15 .und16 .Wochezugleichauszugebensindunddieweitere
KartenausgabeimmerfüreinenZeitraumvondreiWochenerfolgt.
InDurchführungdiesesErlasseswerdenamSamstag,den10.Juli

. J .die Brotkartenfür die Zeitvom11 .bis 31 .Juliund
fernerhinanjedemdrittenSamstagBrotkartenfürdreiWochen
durchdieBrot-undMehlkommissionenausgegebenwerden.Die
BevölkerungunddieinBetrachtkommendenGewerbetreibenden
werdeneindrignlichstdaraufaufmerksamgemacht ,daßdieBrotkar-¬
tenimmernurfürdieaufdenselbenverzeichneteWochegelten
unddaßeinemißbräuchlicheVerwendungderBrotkarteeinerabge-¬
laufenenodereinernochnichtbegonnenenWocheunstatthaft
undstrafbarist .DiemitderhieramtlichenVerordnungvomApril
1915denHausbesitzernoderderenStellvertreternauferlegte
PflichtzurAnlagederHauslisteundAbgabederselbenbeider
zustündigenBrot -undMehlkommissionunddie Pflichtzur
BehebungderBrotkartenundVerteilungderselbenandieWohn-¬
parteienbestehtfort .Estritt BedochinsoferneeineAenderung
ein ,alsdieHauslistenvonnunannichtmehrwöchentlich,son¬
dernanjedemdrittenSamstag,undzwaranjenemSamstag,
welcherder Brotkartenausgabevorausgeht ,in der Brot -und
Mehlkommissionabzugebensind.UebertretungendieserVerordnung
werden,soferndieHandlungnichtuntereinestrengereStrafbe-¬
stimmungfällt ,nach§35derkaiserlichenVerordnungvom21.
Februar1915vonderpolitischenBezirksbehördemiteinerGeld-¬
strafebiszu2000KodermitArrestbiszudreiMonaten,bei
erschwerendenUmständenaber mit einer Geldstrafebiszu
5000KudermitArrestbiszusechsMonatenbestraft.Beieiner

in Lainz :DienerKarlTinhof(InfanteristimLandsturm-Reg.N21 )Verurteilungkannnach§ 36derangeführtenkaiserlichenVer-¬
ordnungauchaufdenVerlusteinerGewerbeberechtigungerkannt

StädtischeAuskunfteizurVermietungvonSommerwohnungen.
Inderstädt.AuskunfteifürdieVermietungvonSommerwohnungen
inNiederösterreichwurdenimMonateJuni1915insgesamt253
nungderstädt.AuskunfteiimJänner. J.wurdenbisher

HinkunftnichtwiebishergelæentlichderAbholungderBrotkarten.4162Wohnungenangemeldetund637Wohnungenvermietet.DieAuskünfteanWohnungssuchendewerdenunentgeltlicherteilt,
ebensowerdendieWohnungsanmeldungenunentgeltlichent¬

gegengenommen .

VerbesserungdesKriegsbrotes.BeieinerheuteimRathausemit
VertreternderBäckergenossenschaftabgehaltenenBesprechung
konnteBürgermeisterDr .WeiskirchnerdieErfreulicheMitteilung
machen,daßesseinenBemühungengelungenist ,derGemeindenoch
vorEinbringungderneuenErntedenBezugeinesgrößerenQuantums
vonWeizengleichmehlzu sichern .Mitder AbgabediesesMehles
zurVerwendungfürdieBroterzeugungundfürdenKonsumkann
begonnenwerden.ImRahmenderderzeitgeltendenministeriellen
VorschriftenkannallerdingsvorläufignureinMischungsverhält-¬
nisvon50%Edelmehlzu50%MaismehlfürdieBroterzeugungzur
Anwendungkommen.Ebensowenigist mitRücksichtaufdienochder-¬
malenin Geltung stehende Statthaltereiverordnung vom25 .März
1915dieErzeugungvonKleingebäckmöglich.DieGemeindebeab¬
sichtigtdahervonFreitag ,den9 . . M.angefangendenBä-¬
ckernfürdieBroterzeugungzuje einemSackRoggenmehlund
2 SäckenMaismehlje einenSackWeizengleichmehlzurVerfügung
zustellen .HiedurchwirdeinewesentlicheVerbesserungdesder-¬
zeit bestehendenMischungsverhältnissesfür dieBroterzeugung
( 331/3 Edelmehlzu 662/3 Maismehl )erzielt unddurchdieBei-¬
gabevonWeizenmehlals Bindemitteldie HaltbarkeitundBekömm¬
lichkeitdesKriegsbrotesgefördert .Allerdingskanndieser
erfreulicheFortschrittnurdannzumAusdruckekommen,wenndie
BäckerdasinVerkehrgebrachteWeizenmehlausschließlichfür
die Broterzeugungverwenden .DerBürgermeisterrichtetedaher
andieVertreterderBäckergenossenschaftdeneindringlichen
Appellauf die MitgliederimInteresseder vorgeschriebenenVer-¬
arbeitungdesbeigestelltenWeizenmehleseinzuwirken,undden
MitgliederneinesorgfältigefachgemäßeBehandlungbeider
Teigbereitungzuempfehlen.DieVerwendungvonWeizenmehlbei
derErzeugungvonZuckerbäckerwarenoderbeiderHerstellungderauchvonBäckernherkömmlicherweiseerzeugtenStrudel,Kranz-¬
kuchen,Schneckenetz .ist untersagt .UebertretungendieserAn¬
ordnungmüßtenmitderEinstellungderMehlabgabeahdieZuwider-¬
handelndengeahndetwerden.DieVertreterderBäckergenossenchaft
sprachendemBürgermeisterdenDankfürdiewährendderschweren
BedrängnisdiesesGewerbestandesjederzeit gewährteUnterstützung
ausundgabendieErklärungab ,daßdieBäckerWiensindankbarer
AnerkennungderVerdienstedesBürgermeistersundzumWohleder
AllgemeinheitdenanläßlichderAusgabevonWeizenmehlergangenen
WeisungenRechnungtragenwerde.SchließlicherklärtederBürger-¬
meister ,daßdieAktionderGemeindebeidernunmehreingetretenen
VerbesserungdesMischungsverhältnissesnichtzumStillstand
gekammensei ,sonderndaßdieGemeindedievollständigeAusschal-¬

tungdesMaismehlesbeigleichzeitigerBereitstellungdererfor¬
derlichenMengenvonEdelmehlen,insbesondereausUngarn,beider
RegierunginAntragbringenwerde.


	[Seite]

